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Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder 
im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen 

 

hier: digitale girocard (Debitkarte) 
 

Vorbemerkung 
 

Bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistun-
gen ist das Kreditinstitut verpflichtet, den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss des Vertrages nach Maßgabe 
des Artikels 246b EGBGB zu informieren. 
 

Dies vorausgeschickt geben wir Ihnen zur digitalen girocard nachfolgende Informationen: 
 

1. Allgemeine Informationen zur Bank  
 

   Name (Firma) und ladungsfähige Anschrift 
der Bank 

 NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft  
Theaterplatz 8  
45127 Essen 

      Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank 
(Vorstand) 

 Dr. Thomas A. Lange (Vorsitzender),  
Dr. Markus Guthoff, 
Dr. Sebastian Kuhlmann 

      Angabe des öffentlichen Unternehmensregis-
ters, in das die Bank eingetragen ist 

 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Essen unter der Nummer HRB 820 

      Hauptgeschäftstätigkeit der Bank  Hauptgeschäftstätigkeit sind der Betrieb von Bank-
geschäften aller Art sowie das Erbringen von Finanz- 
und sonstigen Dienstleistungen. 

      Zuständige Aufsichtsbehörde  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-
Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt   
(Internet: www.bafin.de) 
 

Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 
60314 Frankfurt am Main   
(Internet: www.ecb.europa.eu) 

    

2. Weitere allgemeine Informationen, insbesondere zum Vertrag 
 

   Anwendbares Recht, das die Bank der Auf-
nahme von Beziehungen zum Verbraucher 
vor Abschluss des Vertrages zugrunde legt 

 Für die Aufnahme von Beziehungen vor Abschluss 
des Vertrages gilt deutsches Recht. 

      Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen 
und diese Vorabinformationen mitgeteilt wer-
den, sowie die Sprachen, in welchen sich die 
Bank verpflichtet, mit Zustimmung des Ver-
brauchers die Kommunikation während der 
Laufzeit des Vertrages zu führen 

 Die Vertragsbedingungen und diese Vorabinformati-
onen werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Mit Ih-
rer Zustimmung werden wir während der Laufzeit 
des Vertrages in Deutsch kommunizieren. 

      Informationen zum Zustandekommen des 
Vertrags 

 Der Kontoinhaber oder ein Kontobevollmächtigter 
des Kontoinhabers beantragt die digitale girocard 
über die National-Bank App. Der Karteninhaber gibt 
gegenüber der Bank ein bindendes Angebot ab, in-
dem er im digitalen Prozess den Bestellbutton 
drückt. Die Bank nimmt dieses Vertragsangebot 
nach Zugang und Prüfung an. Eine ausdrückliche 
Annahmeerklärung gegenüber dem Kunden ist zur 
Wirksamkeit nicht erforderlich und erfolgt in der Re-
gel nicht. 

      Mindestlaufzeit des Vertrages, wenn dieser 
eine dauernde oder regelmäßig wiederkeh-
rende Leistung zum Inhalt hat 

 Für den Vertrag gibt es keine Mindestlaufzeit. 

    
 

    

http://www.bafin.de/
http://www.ecb.europa.eu/
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Vertragliche Kündigungsbedingungen  Die digitale girocard kann von Ihnen jederzeit gekün-
digt werden. Die Bank ist berechtigt, die digitale gi-
rocard unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten zu kündigen. Im Übrigen gelten die in 
den Nummern 18 und 19 der AGB für Sie und die 
Bank festgelegten Kündigungsregeln. 

      Auf den Vertrag anwendbares Recht  Für den Vertrag gilt deutsches Recht. 
      Außergerichtliche Streitschlichtung  Sie haben folgende Möglichkeiten der außergericht-

lichen Streitschlichtung:  

▪ Sie können sich mit einer Beschwerde an die NA-
TIONAL-BANK Aktiengesellschaft - CRM / Quali-
tätsmanagement, Theaterplatz 8, 45127 Essen, 
Telefon: 0201 8115-0, E-Mail:  
beschwerde@national-bank.de wenden. 

▪ Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren 
der Verbraucherschlichtungsstelle „Ombuds-
mann der privaten Banken“ (www.bankenom-
budsmann.de) teil. Dort haben Sie als Verbrau-
cher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitig-
keit mit der Bank den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfah-
rensordnung für die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Inter-
net unter www.bankenombudsmann.de/schlich-
tungsverfahren/verfahrensordnung abrufbar ist. 
Die Beschwerde ist per Brief oder in Textform 
(z. B. mittels E-Mail) an den Ombudsmann der 
privaten Banken, Geschäftsstelle, Postfach 04 03 
07, 10062 Berlin, Telefax: (030) 1663-3169, E-
Mail: schlichtung@bdb.de zu richten. 

▪ Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitig-
keit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zah-
lungskontengesetzes und Vorschriften des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem 
die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein-
zulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht er-
hältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn. Diese stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Beschwer-
denStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/Bei-
BaFinbeschweren_node.html Wissenswertes zu 
Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen 
bereit. 

      Recht auf jederzeitige Übermittlung der Ver-
tragsbedingungen sowie der in dieser Wider-
rufsbelehrung genannten vorvertraglichen In-
formationen zur Erbringung von Zahlungs-
diensten 

 Während der Vertragslaufzeit können Sie jederzeit 
die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie 
der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorver-
traglichen Informationen zur Erbringung von Zah-
lungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger verlangen. 

      Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen 

 Die von der Bank zur Verfügung gestellten Informa-
tionen gelten bis auf weiteres. 

    
  

mailto:beschwerde@national-bank.de
http://www.bankenombudsmann.de/
http://www.bankenombudsmann.de/
http://www.bankenombudsmann.de/schlichtungsverfahren/verfahrensordnung
http://www.bankenombudsmann.de/schlichtungsverfahren/verfahrensordnung
mailto:schlichtung@bdb.de
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
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3. Informationen zur digitalen girocard (debitkarte) 
 

   Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleis-
tung 

 Die digitale girocard ist eine Debitkarte und wird zur 
Speicherung auf mobilen Endgeräten ausgegeben. 
Der Karteninhaber kann die digitale girocard, soweit 
diese und die Terminals entsprechend ausgestattet 
sind, unter anderem zum Abheben von Bargeld an 
Geldautomaten, zum Bezahlen bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen an Terminals oder zum 
Bezahlen im Online-Handel nutzen. Für deren Nut-
zung ist standardmäßig eine Betragsobergrenze von 
EUR 1.000 pro Tag und EUR 2.500 pro Woche ein-
gestellt, die in Abstimmung mit der Bank angepasst 
werden kann. 

Die Bereitstellung der digitalen girocard erfolgt kos-
tenfrei. Die bei der Nutzung anfallenden Kosten ent-
sprechen denen, die beim Einsatz der physischen gi-
rocard erhoben werden. Diese können dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ der Bank entnommen 
werden. 

Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergän-
zend die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der 
Bank. Daneben gelten die parallel zur Verfügung ge-
stellten „Bedingungen für die girocard (Debitkarte)“ 
und die „Ergänzende Bedingungen für die Nutzung 
der digitalen girocard mittels Authentifizierung mit 
dem mobilen Endgerät des Karteninhabers“, die Ab-
weichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen enthalten können. 

    

   

  
Widerrufsbelehrung 

 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels 
einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nach-
dem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Daten-
träger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger 
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft, Theaterplatz 8, 45127 Essen 
Telefax: 0201 8115-500 

E-Mail: info@national-bank.de 

Abschnitt 2 

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:  

Allgemeine Informationen: 

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er 
zur Zahlung von Wertersatz ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs); 

2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Auf-
nahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 
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3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

4. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten: 

5. zum Zahlungsdienstleister 

a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen 
Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungs-
dienstleister von Belang sind; 

b) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öf-
fentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie 
seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung; 

6. zur Nutzung des Zahlungsdienstes 

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes; 

b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Aus-
führung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind; 

c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausfüh-
rung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundelie-
gende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vor-
schrift § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste; 

f) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsin-
struments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrunde liegende Vor-
schrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

7. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 

alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich 
derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu un-
terrichten ist; 

8. zur Kommunikation 

a) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Ver-
tragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zah-
lungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind; 

b) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der 
oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll; 

c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die 
Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten 
vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen; 

9. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen 

a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie 
er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten 
Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige 
nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem 
er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den 
Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsri-
siken; 

c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zah-
lungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: 
§ 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen 
oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstruments einschließlich 
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Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs); 

e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister 
nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen 
muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter 
oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen 
über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675y des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs); 

h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über 
den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei 
SEPA-Lastschriften) (zugrundeliegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

10. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags 

a) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags; 

b) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen; 

11. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaß- 

licher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende 
Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern of-
fenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrundeliegende Vorschrift: § 14 des 
Unterlassungsklagengesetzes). 

 
Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 
verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wur-
den und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfüh-
rung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 
uns mit deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

   

 


